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Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Heilbronn vom 19.03.2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

Tatbestand

Die Beteiligten streiten um einen Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung.

Der 1972 geborene KlÃ¤ger absolvierte von 1989 bis 1993 eine Ausbildung zum
Energieelektroniker und war danach in verschiedenen TÃ¤tigkeiten, zuletzt ab 2010
bis Juli 2014 als Hausmeister, beschÃ¤ftigt.

Ab September 2014 bezog der KlÃ¤ger Alg II und pflegte in dieser Zeit seine
GroÃ�mutter bis zu ihrem Tod im Dezember 2016.

Nach einem Gutachten von F vom Ã�rztlichen Dienst der Agentur fÃ¼r Arbeit H vom
11.01.2017 bestanden nach Aktenlage dauerhafte EinschrÃ¤nkungen des
Bewegungsapparates im Bereich der WirbelsÃ¤ule. Eine ArbeitsunfÃ¤higkeit
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bestehe nicht. Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bestehe ein LeistungsvermÃ¶gen
fÃ¼r mindestens 6 Stunden tÃ¤glich unter qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen.

Der KlÃ¤ger beantragte im Mai 2017 aufgrund eines seit Jahren bestehenden
WirbelsÃ¤ulensyndroms nach einer zuletzt 2013 durchgefÃ¼hrten medizinischen
RehabilitationsmaÃ�nahme eine erneute solche MaÃ�nahme. Die Beklagte lehnte
dies ab, da Krankenbehandlung ausreichend sei (Bescheid vom 29.05.2017). Nach
erfolglosem Widerspruch (Widerspruchsbescheid vom 18.07.2017) erhob der
KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht Heilbronn (Az. S 10 R 2536/17).

Vom 16.04. bis 27.04.2018 wurde der KlÃ¤ger in der V-Klinik B wegen
Lumboischialgie beidseits und Zervikobrachialgie beidseits bei jeweils
degenerativen VerÃ¤nderungen und BandscheibenvorfÃ¤llen, einer chronischen
SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und psychischen Faktoren und psychischen und
VerhaltensstÃ¶rungen bei schÃ¤dlichem Gebrauch von Cannabinoiden stationÃ¤r
multimodal schmerztherapeutisch behandelt.

Vom 02.05. bis 28.05.2018 absolvierte er eine ganztÃ¤tig ambulante medizinische
Anschlussheilbehandlung (AHB) im SRH Gesundheitszentrum B1. In dem
Entlassungsbericht wurden eine Lumboischialgie [Schmerzen im unteren RÃ¼cken,
die typischerweise in ein Bein ausstrahlen] beidseits bei NPP [Nucleus pulposus
prolaps, Bandscheibenvorfall] im Bereich L3/4 ohne Wurzelreizung und bei
Protrusionen [BandscheibenvorwÃ¶lbungen] im Bereich L1/L2 und Osteochondrose
[Knochen- und Knorpeldegeneration] im Bereich L1-3 diagnostiziert. Daneben
wurden Cervicobrachialgien [von der HalswirbelsÃ¤ule ausgehende Schmerzen, die
in den Arm ausstrahlen] beidseits bei NPP C5/6, C6/7 bei Neuroforamenimpression,
Osteochondrose C5/6 und NPP Th4/5 sowie eine chronische SchmerzstÃ¶rung
festgestellt. Es bestehe ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r mittelschwere
TÃ¤tigkeiten mit (nÃ¤her genannten) qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen. Der
KlÃ¤ger sei mit der Leistungsbeurteilung nicht einverstanden gewesen.

Das Klageverfahren vor dem SG Heilbronn wurde im Hinblick auf die gewÃ¤hrte
RehabilitationsmaÃ�nahme fÃ¼r erledigt erklÃ¤rt.

Ab dem 10.07. bis 06.11.2018 fand noch ein Ambulantes Stabilisierungs-Programm
(ASP) im Therapiezentrum B statt.Â  Nach dem Entlassungsbericht waren die
Erkrankungen unverÃ¤ndert. Die orthopÃ¤dischen Beschwerden (v.a. Schmerzen in
der unteren LWS mit Ausstrahlung in die Beine) sollten dringend wegen einer
rheumatologischen Komponente abgeklÃ¤rt werden.

Der KlÃ¤ger beantragte am 15.10.2018 Rente wegen Erwerbsminderung bei der
Beklagten, da er seit 2014 erwerbsgemindert sei.

Mit Bescheid vom 19.11.2018 lehnte die Beklagte den Antrag ab, da der KlÃ¤ger
auch im Hinblick auf seine Krankheiten und Behinderungen noch mindestens 6
Stunden tÃ¤glich unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes erwerbstÃ¤tig sein kÃ¶nne. Sie stÃ¼tzte sich dabei auf den AHB-
Entlassungsbericht.
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Der KlÃ¤ger legte hiergegen, noch vertreten durch den VdK, am 29.11.2018
Widerspruch ein. Seine jetzigen BevollmÃ¤chtigten fÃ¼hrten hierzu aus, dass der
LeistungseinschÃ¤tzung in der Rehaklinik entschieden widersprochen werde. Dies
habe er in der Klinik bereits mitgeteilt; eine Berichtigung des Entlassungsberichtes
sei aber abgelehnt worden. Eine erhebliche EinschrÃ¤nkung des
LeistungsvermÃ¶gens werde auch von H1 vom Ambulanten Therapiezentrum B und
von dem B2 angenommen.

Mit Widerspruchsbescheid vom 22.03.2019 wies die Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck. Dem KlÃ¤ger seien ausgehend von den Diagnosen in dem Reha-
Entlassungsbericht noch mittelschwere TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt mit (nÃ¤her genannten) qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen
mindestens 6 Stunden tÃ¤glich mÃ¶glich. Eine Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit
komme wegen des Geburtsjahres des KlÃ¤gers nicht in Betracht.

Der KlÃ¤ger hat, vertreten durch seinen BevollmÃ¤chtigten, am 04.04.2019 Klage
zum Sozialgericht Heilbronn (SG) erhoben und hat zur BegrÃ¼ndung auf seinen
Widerspruch verwiesen.

Das SG hat zunÃ¤chst durch Vernehmung der behandelnden Ã�rzte Beweis
erhoben.

Der hausÃ¤rztlich behandelnde B2 hat in seiner Aussage vom 31.07.2019 von
einem degenerativem HWS- und LWS-Syndrom bei mehrfachen
BandscheibenvorfÃ¤llen und Morbus Scheuermann [WachstumsstÃ¶rung der
jugendlichen WirbelsÃ¤ule] berichtet, ferner von einem HÃ¤morrhoidalleiden, einer
Depression, einer AnpassungsstÃ¶rung und einer Angst- und PanikstÃ¶rung. Die
Frage nach der beruflichen LeistungsfÃ¤higkeit sei schwierig zu beantworten. Vor
dem Hintergrund der vielen schweren chronischen Diagnosen sei eine leichte
kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeit bereits seit 10-15 Jahren nur im Umfang von ca. 3 bis 4
Stunden mÃ¶glich. Er halte es auch fÃ¼r unwahrscheinlich, dass der KlÃ¤ger eine
Wegstrecke von 500 Metern zu FuÃ� zurÃ¼cklegen kÃ¶nne.

Der daneben befragte Chefarzt der FachorthopÃ¤dischen Rehaklinik S-Klinik B R hat
in seiner Aussage vom 15.07.2019 lediglich auf das im benachbarten
Therapiezentrum durchgefÃ¼hrte ASP verweisen kÃ¶nnen.

Das SG hat sodann den W mit der Begutachtung des KlÃ¤gers beauftragt. Der
SachverstÃ¤ndige hat sein Gutachten nach Untersuchung am 08.10.2019 mit
Datum vom 20.12.2019 erstattet. Er hat ein degeneratives Lumbalsyndrom mit
Fehlstatik bei Zustand nach juvenilen lumbalen Osteochondrosen (im Rahmen eines
abgelaufenen Morbus Scheuermann), eine Fehlstatik der BWS mit FlachrÃ¼cken
sowie ein degeneratives Cervicalsyndrom bei Osteochondrose C5/6 festgestellt. Es
bestÃ¼nden keine weitreichenden EinschrÃ¤nkungen der kÃ¶rperlichen
LeistungsfÃ¤higkeit aufgrund von kÃ¶rperlichen Defiziten im Bereich des
Bewegungsapparates. Dem KlÃ¤ger seien insoweit leichte und mittelschwere
kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten mit der MÃ¶glichkeit des Wechsels der KÃ¶rperhaltung
von Gehen, Stehen und Sitzen und ohne lange statische Belastungen vollschichtig
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zumutbar. Es bestehe auch keine EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit fÃ¼r
Ã¼bliche Strecken zu und von der Arbeitsstelle. Die vorherrschende Problematik
scheine aber in einer ausgeprÃ¤gten somatoformen SchmerzstÃ¶rung zu liegen.
Eine psychiatrische Begutachtung sei daher zwingend erforderlich.

Der BevollmÃ¤chtigte hat hiergegen eingewandt, dass der LeistungseinschÃ¤tzung
nicht zugestimmt werde. Die WegefÃ¤higkeit sei derart eingeschrÃ¤nkt, dass nur
gelegentlich viermal tÃ¤glich 500 Meter zu FuÃ� zurÃ¼ckgelegt werden kÃ¶nnten.
Die LeistungseinschrÃ¤nkung ergebe sich hauptsÃ¤chlich aus einer tiefen
ErschÃ¶pfung und generellen Minderbelastbarkeit und aus den dauerhaft
vorliegenden Schmerzen. Er kÃ¶nne auch nur in einer geschÃ¼tzten Umgebung
arbeiten, da Menschenmengen oder Arbeitskollegen bei ihm zu Panik fÃ¼hrten. Er
sei langjÃ¤hrig in psychiatrischer Behandlung, zuletzt bei B3.

Das SG hat daraufhin noch die B3 als sachverstÃ¤ndige Zeugin befragt. Diese hat in
ihrer Aussage vom 05.02.2020 von drei Behandlungen seit August 2019 berichtet.
Sie habe eine ErschÃ¶pfung, chronische RÃ¼ckenschmerzen, einen schÃ¤dlichen
multiplen Substanzgebrauch sowie einen Verdacht auf eine substanzinduzierte
psychotische StÃ¶rung festgestellt. Die ArbeitsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers sei aber
mehr aufgrund der Beschwerden auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet eingeschrÃ¤nkt.
Sie gehe davon aus, dass er derzeit nicht lÃ¤nger als maximal zwei Stunden
tÃ¤glich arbeiten kÃ¶nne.

Der BevollmÃ¤chtigte hat darauf hingewiesen, dass B3 eine maÃ�gebliche
BeeintrÃ¤chtigung der UmstellungsfÃ¤higkeit und des Antriebes berichtet habe, die
nicht orthopÃ¤disch zu beurteilen sei. Daher sei noch das weitere Gutachten
einzuholen.

Mit Gerichtsbescheid vom 19.03.2020 hat das SG â�� nach vorheriger AnhÃ¶rung
â�� die Klage abgewiesen, da der KlÃ¤ger nicht erwerbsgemindert sei. Er sei in der
Lage, sechs Stunden am Tag zumindest leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes auszuÃ¼ben. Im Vordergrund stÃ¼nden das orthopÃ¤dische
Fachgebiet betreffende schmerzhafte GesundheitsstÃ¶rungen im Bereich des
RÃ¼ckens. Diese fÃ¼hrten zu keiner zeitlichen Leistungsminderung. Das Gericht
stÃ¼tze sich dabei auf das Gutachten von W. Die von dem SachverstÃ¤ndigen
benannten qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen seien von dem Begriff der
kÃ¶rperlich leichten TÃ¤tigkeiten umfasst. Eine schwere spezifische
LeistungseinschrÃ¤nkung oder eine Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen lÃ¤gen nicht vor. Der SachverstÃ¤ndige habe glaubhaft
auch keine EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit erkennen kÃ¶nnen. Die
LeistungseinschÃ¤tzung der behandelnden Ã�rzte Ã¼berzeuge nicht, da die
objektivierbaren Befunde diesen Schluss nicht zulieÃ�en und die Ã�rzte auch keine
entsprechenden Befunde mitgeteilt hÃ¤tten. Die Beschwerden auf psychiatrischem
Fachgebiet trÃ¤ten dagegen in den Hintergrund. Dies ergebe sich aus der Aussage
der behandelnden Psychiaterin B3, die keine tiefgreifenden psychischen
Beschwerden festgestellt habe und auch keine entsprechenden Befunde mitgeteilt
habe, die zu einem anderen Schluss fÃ¼hren kÃ¶nnten. Auch der sachverstÃ¤ndige
Zeuge B2 habe seine LeistungseinschÃ¤tzung primÃ¤r auf die chronischen Leiden
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auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet gestÃ¼tzt. Die durch ihn gestellten Diagnosen auf
psychiatrischem Fachgebiet seien nicht durch Befunde untermauert worden und
daher nicht nachvollziehbar. Im Rahmen der RehabilitationsmaÃ�nahme hÃ¤tten
die von B2 genannten Diagnosen nicht bestÃ¤tigt werden kÃ¶nnen. Die von W
erhobenen Befunde lieÃ�en ebenfalls keinen Schluss auf eine schwerwiegende
psychische Erkrankung zu. Die BeeintrÃ¤chtigung durch die bestehenden
Schmerzen kÃ¶nne das Gericht anhand des vorliegenden orthopÃ¤dischen
Gutachtens beurteilen. Weitere Ermittlungen auf nervenÃ¤rztlichem Gebiet seien
daher trotz der Anregung von W nicht geboten. Der Gerichtsbescheid ist den
BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers am 24.03.2020 zugestellt worden.

Der KlÃ¤ger hat, vertreten durch seinen BevollmÃ¤chtigten, am 24.04.2020
Berufung zum Landessozialgericht (LSG) Baden-WÃ¼rttemberg eingelegt. Der
BevollmÃ¤chtigte hat zur BegrÃ¼ndung auf die in dem Gutachten von W referierten
schmerzhafte Funktionsbehinderungen an Schulter und an der WirbelsÃ¤ule (HWS
und LWS) bei BandscheibenvorfÃ¤llen verwiesen. Es bestÃ¼nden Ausstrahlungen in
Schultern, Arme, HÃ¤nde, Kopf und FÃ¼Ã�e, die auch ab und zu stechend mit
leichten TaubheitsgefÃ¼hlen seien. Der KlÃ¤ger sei hierdurch in seiner MobilitÃ¤t
eingeschrÃ¤nkt und kÃ¶nne nur gelegentlich eine Wegstrecke von viermal 500
Metern pro Arbeitstag zu FuÃ� zurÃ¼cklegen. Die hauptsÃ¤chlichen
LeistungseinschrÃ¤nkungen ergÃ¤ben sich aus einer tiefen ErschÃ¶pfung des
KlÃ¤gers, einer generellen Mindestbelastbarkeit und andauernden Schmerzen. Der
KlÃ¤ger leide dazu an einer anhaltenden Depression mit Antriebslosigkeit und
SchlafstÃ¶rungen, einem dauernden UnruhegefÃ¼hl, einer AnpassungsstÃ¶rung
sowie einer Angst-PanikstÃ¶rung. Nach der Stellungnahme von B3 sei die
Belastbarkeit hierdurch eingeschrÃ¤nkt. Das SG habe aber entgegen der Anregung
des SachverstÃ¤ndigen W kein Gutachten auf neurologisch-psychiatrischem
Fachgebiet eingeholt. Neben der Aussage von B3 habe das SG auch die
Stellungnahme von B2, der den KlÃ¤ger lÃ¤nger behandele und daher besser
beurteilen kÃ¶nne, nicht ausreichend gewÃ¼rdigt.

Der KlÃ¤ger beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Heilbronn vom 19.03.2020 und den
Bescheid vom 19.11.2018 in Gestalt des Widerspruchbescheides vom 22.03.2019
aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, dem KlÃ¤ger ab Antragstellung eine
Rente wegen voller Erwerbsminderung, hilfsweise wegen teilweiser
Erwerbsminderung zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verweist auf ihren Vortrag im erstinstanzlichen Verfahren sowie auf die
AusfÃ¼hrungen in dem angefochtenen Gerichtsbescheid.

Der Senat hat den R1 mit der Begutachtung des KlÃ¤gers beauftragt. Der
SachverstÃ¤ndige hat sein Gutachten nach Untersuchung des KlÃ¤gers am

                             5 / 12



 

15.02.2021 mit Datum vom 10.06.2021 erstattet. Er hat eine leichtgradig
ausgeprÃ¤gte, anhaltende somatoforme SchmerzstÃ¶rung diagnostiziert. Daneben
bestehe eine Dysthymia, also eine chronisch-depressive Verstimmung, die nach
Schweregrad und Dauer nicht die Kriterien fÃ¼r eine episodenhaft auftretende
depressive StÃ¶rung erfÃ¼lle. Bei der gegenwÃ¤rtigen psychiatrischen
Befunderhebung fÃ¤nden sich im Hinblick auf die von B3 mitgeteilte
Verdachtsdiagnose keine Hinweise mehr fÃ¼r eine Psychose. Ein mittelschwerer
oder schwerer, schÃ¤dlicher Gebrauch von psychotropen Substanzen sei nicht
festzustellen. Angesichts des nur leichtgradig gestÃ¶rten psychischen Befunds und
in Kenntnis der von dem KlÃ¤ger geschilderten, noch umfangreichen
AlltagsaktivitÃ¤ten sei er noch fÃ¤hig, sechs Stunden und mehr pro Tag beruflich
tÃ¤tig zu sein. Soweit B2 eine â��AnpassungsstÃ¶rungâ�� angegeben habe, sei
diese im Hinblick auf die angegebene Dauer der Symptomatik von 4 bis 5 Jahren in
der Dysthymia aufgegangen. Daneben bestÃ¼nden lediglich Hinweise auf eine
erhÃ¶hte Ã�ngstlichkeit, so dass allenfalls eine leichte AngststÃ¶rung vorliege. Auf
neurologischem Gebiet bestehe ein leichter chronischer Nervenwurzelschaden S1
links. Der KlÃ¤ger sei in der Lage, leichte TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt unter BerÃ¼cksichtigung von (nÃ¤her genannten) qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen sechs Stunden und mehr an fÃ¼nf Tagen in der Woche
auszufÃ¼hren. Die erforderliche WegefÃ¤higkeit sei nicht eingeschrÃ¤nkt.

Der BevollmÃ¤chtigte hat am 10.08.2021 beantragt, den R2 nach Â§ 109 SGG
gutachtlich zu hÃ¶ren. Der Senat hat mit VerfÃ¼gung des Berichterstatters vom
13.08.2021 einen bis 17.09.2021 hierfÃ¼r einzuzahlenden Kostenvorschuss in
HÃ¶he von 2.000 â�¬ angefordert. Die VerfÃ¼gung ist dem BevollmÃ¤chtigten am
17.08.2021 zugestellt worden. Dieser hat am 03.09.2021 die in der VerfÃ¼gung
zugleich angeforderte KostenverpflichtungserklÃ¤rung vorgelegt. Der
Berichterstatter hat sodann mit VerfÃ¼gung vom 29.09.2021 darauf hingewiesen,
dass der Kostenvorschuss nicht eingezahlt worden sei und am 29.11.2021
zusÃ¤tzlich mitgeteilt, dass das beantragte Gutachten daher nicht einzuholen sei.
Der BevollmÃ¤chtigte hat hierauf angekÃ¼ndigt, dass die Angelegenheit mit der
zustÃ¤ndigen Gewerkschaft geklÃ¤rt werde. Mit VerfÃ¼gung des
Senatsvorsitzenden vom 17.12.2021 ist sodann Termin zur mÃ¼ndlichen
Verhandlung auf den 21.01.2022 bestimmt worden. Ebenfalls am 17.12.2021 ist bei
dem Gericht die Mitteilung der Landesoberkasse eingegangen, wonach der
Kostenvorschuss am 10.12.2021 eingezahlt worden sei. Der Berichterstatter hat mit
VerfÃ¼gung vom 28.12.2021 darauf hingewiesen, dass die Einholung des
Gutachtens nicht beabsichtigt sei.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
nach Â§ 124 Abs.Â 2 SGG einverstanden erklÃ¤rt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Inhalt der
Gerichtsakte dieses Verfahrens sowie des erstinstanzlichen Verfahrens und auf den
Inhalt der beigezogenen Verwaltungsakte des Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde
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Die gemÃ¤Ã� Â§ 151 Sozialgerichtsgesetz (SGG) form- und fristgerecht eingelegte
Berufung des KlÃ¤gers, Ã¼ber die der Senat im EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten
nach Â§ 124 Abs. 2 SGG ohne mÃ¼ndliche Verhandlung entscheidet, ist gemÃ¤Ã� 
Â§Â§ 143, 144 SGG zulÃ¤ssig. Sie ist jedoch nicht begrÃ¼ndet.

Der angefochtene Bescheid der Beklagten vom 19.11.2018 in Gestalt des
Widerspruchbescheides vom 22.03.2019 ist nicht rechtswidrig und verletzt den
KlÃ¤ger nicht in seinen Rechten, da er keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer
Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung hat. Der Gerichtsbescheid
vom 19.03.2020 ist daher nicht zu beanstanden.

Versicherte haben nach Â§Â 43 Abs.Â 2 SatzÂ 1 SGB VI Anspruch auf Rente wegen
voller Erwerbsminderung bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze, wenn sie voll
erwerbsgemindert sind (Nr.Â 1), in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der
Erwerbsminderung 3 Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung
oder TÃ¤tigkeit haben (Nr.Â 2) und vor Eintritt der Erwerbsminderung die
allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben (Nr.Â 3). Voll erwerbsgemindert sind nach 
Â§Â 43 Abs.Â 2 SatzÂ 2Â SGBÂ VI Versicherte, die wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens 3Â Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig zu sein. Eine volle Erwerbsminderung liegt nach der stÃ¤ndigen
Rechtsprechung des BSG auch dann vor, wenn der Versicherte tÃ¤glich mindestens
3 bis unter 6 Stunden erwerbstÃ¤tig sein kann und er damit nach dem Wortlaut des 
Â§Â 43 Abs.Â 1 SatzÂ 2 SGB VI ohne BerÃ¼cksichtigung der Arbeitsmarktlage an
sich nur teilweise erwerbsgemindert ist (sog. abstrakte Betrachtungsweise), ihm
aber der Teilzeitarbeitsmarkt tatsÃ¤chlich verschlossen ist (sog. konkrete
Betrachtungsweise). Der Eintritt einer rentenberechtigenden Leistungsminderung
muss im Wege des Vollbeweises festgestellt sein; vernÃ¼nftige Zweifel am
Bestehen der EinschrÃ¤nkungen dÃ¼rfen nicht bestehen.

Die Beurteilung des LeistungsvermÃ¶gens bezieht sich dabei auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt. Dieser umfasst jede nur denkbare TÃ¤tigkeit, fÃ¼r die es in
nennenswertem Umfang BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisse gibt (vgl. BT-Drucks.
14/4230, S. 25) und damit auch ungelernte TÃ¤tigkeiten (vgl.Â BSG â�� GroÃ�er
Senat â�� Beschluss vom 19.12.1996 â�� GS 2/95 â�� BSGE 80, 24 und bei juris).
Bezugspunkt ist damit eine leichte TÃ¤tigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
nicht die zuletzt ausgeÃ¼bte BeschÃ¤ftigung, die etwa fÃ¼r die Frage der
ArbeitsunfÃ¤higkeit im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung maÃ�geblich
sein kann.

Ausgehend hiervon ist der KlÃ¤ger weder voll noch teilweise erwerbsgemindert. Das
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers ist dabei durch Erkrankungen auf
orthopÃ¤dischem Fachgebiet und auf psychiatrischem Fachgebiet eingeschrÃ¤nkt.
Der Senat stellt dies aufgrund der Ã¼berzeugenden Gutachten der gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen W und R1, die den KlÃ¤ger jeweils fachÃ¤rztlich untersucht
haben, fest. Der KlÃ¤ger leidet dabei unter einer Erkrankung der WirbelsÃ¤ule (WS)
und hier unter einem degenerativen Lumbalsyndrom mit Fehlstatik bei lumbalen
Osteochondrosen im Zusammenhang mit einem Morbus Scheuermann, unter einer
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Fehlstatik der BWS mit FlachrÃ¼cken sowie unter einem degenerativen
Cervicalsyndrom bei Osteochondrose im Bereich C5/6. Es bestehen ausweislich der
Gutachten jedoch keine weitreichenden EinschrÃ¤nkungen der kÃ¶rperlichen
LeistungsfÃ¤higkeit aufgrund von kÃ¶rperlichen Defiziten im Bereich des
Bewegungsapparates. Denn neben einer zufriedenstellenden Beweglichkeit der
WirbelsÃ¤ule bei allerdings bestehender EinschrÃ¤nkung der muskulÃ¤ren
StabilisierungsfÃ¤higkeit des RÃ¼ckens sind keine Anhaltspunkte fÃ¼r
Nervenwurzelirritationen ersichtlich. Der Senat stÃ¼tzt sich hierfÃ¼r auf das
Gutachten von W und die von ihm erhobenen Befunde. Der Senat verweist insoweit
auf die EntscheidungsgrÃ¼nde des angefochtenen Gerichtsbescheides und sieht
daher von einer eigenen Darstellung ab (Â§ 153 Abs. 2 SGG), zumal der
rechtskundig vertretene KlÃ¤ger insoweit keine substantiierten Einwendungen mehr
erhoben hat.

Der KlÃ¤ger leidet auf psychiatrischem Fachgebiet unter einer anhaltenden
somatoformen SchmerzstÃ¶rung, die nur leichtgradig ausgeprÃ¤gt ist und die zu
einer EinschrÃ¤nkung der freien Kraftentfaltung der Muskulatur und der
Beweglichkeit des Skelettsystems fÃ¼hrt. Daneben besteht eine Dysthymia im
Sinne einer chronisch-depressiven Verstimmung, die nach Schweregrad und Dauer
nicht die Kriterien fÃ¼r eine rezidivierende depressive StÃ¶rung erfÃ¼llt. Die
Dysthymia fÃ¼hrt zu einer leichten StÃ¶rung der Stimmungslage. Der Senat
stÃ¼tzt sich dabei auf das Gutachten des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen R1, der
den KlÃ¤ger fachÃ¤rztlich untersucht hat und aufgrund der geklagten Beschwerden
und der von ihm erhobenen Befunde zu dieser diagnostischen Einordnung gelangt
ist. Der SachverstÃ¤ndige hat dabei die beim Durchbewegen angegebenen
Schmerzen in den Schultergelenken, im rechten Ellenbogengelenk, im rechten
Handgelenk und im linken Sprunggelenk berÃ¼cksichtigt. Die leichtgradige
AusprÃ¤gung der SchmerzstÃ¶rung wie auch der depressiven Erkrankung hat der
SachverstÃ¤ndige dabei aus dem von ihm erhobenen, nur leichtgradig gestÃ¶rten
psychischen Befund abgeleitet. Dies ist fÃ¼r den Senat nachvollziehbar. Denn nach
dem Gutachten war im Verlauf der mehrstÃ¼ndigen Begutachtung kein Nachlassen
der Konzentriertheit oder der Aufmerksamkeit festzustellen. Die Antriebslage wirkte
unauffÃ¤llig. Hinweise fÃ¼r eine Ã¤uÃ�erlich erkennbare, innere Unruhe fanden
sich nicht. Der KlÃ¤ger war zwar streckenweise subdepressiv. Beim Besprechen
angenehmer Themen kam es jedoch rasch zu einer Stimmungsaufhellung. Die
affektive ModulationsfÃ¤higkeit war nicht eingeschrÃ¤nkt und auch die
Auffassungsgabe, die KonzentrationsfÃ¤higkeit und die Aufmerksamkeitsdauer
waren ungestÃ¶rt. Der SachverstÃ¤ndige hat zusÃ¤tzlich auf die von dem KlÃ¤ger
in der Untersuchung geschilderten, noch umfangreichen AlltagsaktivitÃ¤ten
hingewiesen, die ebenfalls gegen eine hÃ¶hergradige AusprÃ¤gung der
Erkrankungen sprechen. Der rechtskundig vertretene KlÃ¤ger hat hiergegen auch
nichts mehr eingewandt.

Die sachverstÃ¤ndige Zeugin B3 hat ihrerseits eine ErschÃ¶pfung und damit bereits
nicht einmal eine depressive Erkrankung diagnostiziert. Die von ihr daneben
genannte Verdachtsdiagnose stellt gerade keine gesicherte Feststellung einer
bestehenden GesundheitsstÃ¶rung dar. Die von dem B2 fachfremd angenommene
AnpassungsstÃ¶rung ist diagnostisch in der Dysthymia aufgegangen, und die von
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dem Arzt ebenso genannte Angst- und PanikstÃ¶rung liegt nur in Form einer
leichten AngststÃ¶rung vor. Der Senat stÃ¼tzt sich auch insoweit auf das
Gutachten des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen R1, der fÃ¼r den Senat
nachvollziehbar auf die im Zeitablauf nicht mehr erfÃ¼llten diagnostischen Kriterien
einer AnpassungsstÃ¶rung und daneben auf die bei seiner Untersuchung nur
leichtgradig ausgeprÃ¤gte Ã�ngstlichkeit hingewiesen hat.

Auf neurologischem Gebiet besteht lediglich ein leichter chronischer
Nervenwurzelschaden im Bereich der unteren LWS (S1) links. Der Senat stÃ¼tzt
sich auch insoweit auf das Gutachten des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen R1. Der
rechtskundig vertretene KlÃ¤ger hat auch hiergegen nichts mehr eingewandt.

Das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers ist durch die genannten psychischen und
orthopÃ¤dischen Erkrankungen qualitativ eingeschrÃ¤nkt. So sind dem KlÃ¤ger aus
orthopÃ¤discher Sicht nur noch leichte und mittelschwere kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten
mit der MÃ¶glichkeit des Wechsels der KÃ¶rperhaltung von Gehen, Stehen und
Sitzen und ohne lange statische Belastungen zumutbar. Der Senat stÃ¼tzt sich
insoweit auf das Gutachten des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen W, der diese
EinschrÃ¤nkungen nachvollziehbar aus den von ihm erhobenen Befunden abgeleitet
hat. ErgÃ¤nzend sind auch noch die in dem Reha-Entlassungsbericht vom
30.05.2018 genannten EinschrÃ¤nkungen hinsichtlich Ã¼berwiegender
Zwangshaltungen der WirbelsÃ¤ule sowie StoÃ�- und ErschÃ¼tterungsbelastungen
und TÃ¤tigkeiten mit Kopfvor- und RÃ¼ckneigung und erforderlicher endgradiger
maximale Kopfrotation zu beachten. Der Senat stÃ¼tzt sich insoweit auf den als
Urkunde verwertbaren Entlassungsbericht. Aus neurologisch-psychiatrisch-
schmerzmedizinischer Sicht sind dem KlÃ¤ger darÃ¼ber hinaus nur leichte
kÃ¶rperliche Arbeiten ohne Akkord- oder FlieÃ�bandtÃ¤tigkeiten zumutbar.
Arbeiten auf Leitern oder auf GerÃ¼sten sind angesichts der Schmerzsymptomatik,
aber auch wegen des leichten, chronischen Nervenwurzelschadens links nicht mehr
leidensgerecht. Arbeiten unter der Exposition von KÃ¤lte, WÃ¤rme, Staub, Gasen,
DÃ¤mpfen oder NÃ¤sse sollten ebenso wie Nachtschichten vermieden werden. Der
Senat stÃ¼tzt sich insoweit auf das Gutachten des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen
R1.

Der KlÃ¤ger ist mit den dargestellten qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen
beruflich zwar nur noch eingeschrÃ¤nkt einsetzbar. Zu einer konkreten Darlegung
der TÃ¤tigkeiten, zu denen er aus gesundheitlichen GrÃ¼nden noch in der Lage ist,
besteht bei einem LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r zumindest kÃ¶rperlich leichte
TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes auch bei qualitativen
EinschrÃ¤nkungen jedoch keine Verpflichtung (vgl. BSG, Urteil vom 11.12.2019 â�� 
B 13 R 7/18 R â��, in juris). Denn das dargestellte RestleistungsvermÃ¶gen erlaubt
Verrichtungen oder TÃ¤tigkeiten, wie sie in ungelernten TÃ¤tigkeiten
Ã¼blicherweise gefordert werden, wie z.B. das Zureichen, Abnehmen,
Transportieren, Reinigen, Bedienen von Maschinen, Kleben, Sortieren, Verpacken
und das Zusammensetzen von Teilen (vgl. BSG, Urteil vom 09.05.2012 â�� B 5 RJ
68/11 R â��, in juris). Dieser Kern an typischen kÃ¶rperlichen Verrichtungen ist
nach der Rechtsprechung des BSG nicht Ã¼berholt. Die AufzÃ¤hlung der
Arbeitsfelder und Verrichtungen ist nicht abschlieÃ�end; sie kann etwa um einfache
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BÃ¼ro- oder MontagetÃ¤tigkeiten und im Hinblick auf die zunehmende
Automatisierung von Prozessen auch z.B. um Verrichtungen wie das Messen,
PrÃ¼fen, Ã�berwachen und die (QualitÃ¤ts-)Kontrolle von ProduktionsvorgÃ¤ngen
erweitert werden (BSG, Urteil vom 11.12.2019 â�� a.a.O.). Die Benennung einer
VerweisungstÃ¤tigkeit ist vorliegend auch nicht wegen einer Summierung
ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen oder des Vorliegens einer schweren
spezifischen Leistungsbehinderung oder unter dem Gesichtspunkt der
Verschlossenheit des Arbeitsmarktes (vgl. dazu BSG, Urteil vom 11.12.2019 â��
a.a.O.) erforderlich.

Insbesondere ist der Arbeitsmarkt dem KlÃ¤ger nicht wegen einer fehlenden
WegefÃ¤higkeit verschlossen. Neben der zeitlich ausreichenden Einsetzbarkeit des
Versicherten am Arbeitsplatz gehÃ¶rt zur ErwerbsfÃ¤higkeit auch das VermÃ¶gen,
eine Arbeitsstelle aufzusuchen. Anderenfalls ist eine derart schwere
LeistungseinschrÃ¤nkung anzunehmen, dass der Arbeitsmarkt trotz eines
vorhandenen vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gens als verschlossen anzusehen ist
(vgl. etwa BSG, Urteil vom 12.12.2011Â â�� B 13 R 79/11 RÂ â��, in juris). Dabei
wird angenommen, dass ein Versicherter fÃ¼r den Weg zur Arbeitsstelle
Ã¶ffentliche Verkehrsmittel benutzen und von seiner Wohnung zum Verkehrsmittel
sowie vom Verkehrsmittel zur Arbeitsstelle und zurÃ¼ck FuÃ�wege absolvieren
muss. Eine (volle) Erwerbsminderung setzt danach grundsÃ¤tzlich voraus, dass der
Versicherte nicht vier Mal am Tag Wegstrecken von Ã¼ber 500 m mit zumutbarem
Zeitaufwand (also jeweils innerhalb von 20 Minuten) zu FuÃ� bewÃ¤ltigen und
ferner zwei Mal tÃ¤glich wÃ¤hrend der Hauptverkehrszeit mit Ã¶ffentlichen
Verkehrsmitteln fahren kann. Bei der Beurteilung der MobilitÃ¤t des Versicherten
sind alle ihm tatsÃ¤chlich zur VerfÃ¼gung stehenden Hilfsmittel (z.B. GehstÃ¼tzen)
und BefÃ¶rderungsmÃ¶glichkeiten und hier auch die zumutbare Benutzung eines
eigenen Kfz zu berÃ¼cksichtigen (BSG, Urteil vom 12.12.2011Â â�� a.a.O.). Der
KlÃ¤ger ist noch in der Lage, entsprechende Wegstrecken zurÃ¼ckzulegen. Der
Senat stÃ¼tzt seine Ã�berzeugung dabei auf die Gutachten der beiden
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen, die aus den von ihnen erhobenen Befunden
nachvollziehbar ein entsprechendes GehvermÃ¶gen abgeleitet haben. Dem
Gutachten des L lÃ¤sst sich ein regelrechtes Gangverhalten mit mÃ¶glichen
Gangvaria entnehmen. Auch dem Reha-Entlassungsbericht vom 30.05.2018 lÃ¤sst
sich ein symmetrisches und flÃ¼ssiges Gangbild entnehmen. In dem Bericht der V-
Klinik ist lediglich eine unsichere mechanisch wirkende Gesamtmotorik mit diskreter
Verlangsamung genannt, wobei Gang- und Standvaria auch hier mÃ¶glich waren.
Nach dem Gutachten von R1 war der KlÃ¤ger zudem in der Lage, eine Strecke von
500 Metern in 8 Minuten zu absolvieren, auch wenn sich dabei ein eher steifes
Gangbild zeigte und der KlÃ¤ger mehrere kurze Pausen wegen angegebener
Schmerzen benÃ¶tigte. Nach seiner eigenen Schilderung bei der Begutachtung
unternimmt der KlÃ¤ger auÃ�erdem SpaziergÃ¤nge bis zu einer Stunde. Die von B2
geÃ¤uÃ�erten Zweifel an einer ausreichenden WegefÃ¤higkeit vermag der Senat
daher nicht zu teilen.

Der KlÃ¤ger ist zur Ã�berzeugung des Senats dann, wenn die genannten
qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen berÃ¼cksichtigt werden, noch in der Lage,
arbeitstÃ¤glich mindestens 6Â Stunden unter den Ã¼blichen Bedingungen des
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allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstÃ¤tig zu sein. Der Senat stÃ¼tzt sich hierbei
auf die beiden Gutachten der gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen, die ein
entsprechendes positives Leistungsbild fÃ¼r den Senat nachvollziehbar aus den
von ihnen erhobenen Befunden abgeleitet haben. Ein entsprechendes Leistungsbild
ist zudem bereits in dem nach Aktenlage erstatteten und als Urkunde verwertbaren
Gutachten von F wie auch in dem Reha-Entlassungsbericht angenommen worden,
was die von den SachverstÃ¤ndigen vorgenommene EinschÃ¤tzung zusÃ¤tzlich
stÃ¼tzt. Der Senat vermochte sich demgegenÃ¼ber nicht der
LeistungseinschÃ¤tzung des Arztes fÃ¼r Allgemeinmedizin B2 anzuschlieÃ�en, der
in seiner Aussage vor dem SG auch eine leichte kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt fÃ¼r fraglich und eine TÃ¤tigkeit von ca. 3-4 Stunden
fÃ¼r mÃ¶glich hielt. Denn diese EinschÃ¤tzung ist durch die beiden ausfÃ¼hrlichen
fachÃ¤rztlichen Gutachten widerlegt. Dies gilt ebenso fÃ¼r die
LeistungseinschÃ¤tzung der sachverstÃ¤ndigen Zeugin B3 in ihrer Aussage vor dem
SG, zumal sie eine EinschrÃ¤nkung der â��ArbeitsfÃ¤higkeitâ�� mehr als Folge der
orthopÃ¤disch und damit fÃ¼r sie fachfremd zu beurteilenden Beschwerden
gesehen hat.

Der KlÃ¤ger ist mit dem beschriebenen LeistungsvermÃ¶gen nicht
erwerbsgemindert, so dass kein Anspruch auf Rente wegen voller
Erwerbsminderung und auch nicht wegen teilweiser Erwerbsminderung besteht. Der
KlÃ¤ger hat daneben auch bereits deshalb keinen Anspruch auf Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit, weil er nicht vor dem
02.01.1961 geboren ist (Â§Â§ 43 Abs. 1, 240 Abs. 1 SGB VI).

Der Sachverhalt ist vollstÃ¤ndig aufgeklÃ¤rt. Die vorliegenden Ã¤rztlichen
Unterlagen und insbesondere das Gutachten der gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen
und die Aussagen der sachverstÃ¤ndigen Zeugen haben dem Senat die fÃ¼r die
richterliche Ã�berzeugungsbildung notwendigen sachlichen Grundlagen vermittelt
(Â§ 118 Abs. 1 Satz 1 SGG, Â§ 412 Abs. 1 ZPO). Der rechtskundig vertretene
KlÃ¤ger hat seinerseits auch keine weitere Beweiserhebung beantragt, so dass sich
der Senat auch unter diesem Gesichtspunkt nicht zu weiteren medizinischen
Ermittlungen gedrÃ¤ngt sieht (vgl. BSG, Beschluss vom 28.09.2020 â�� B 13 R
45/19 B â��, in juris Rn. 11).

Dem schriftsÃ¤tzlich gestellten Antrag auf gutachterliche AnhÃ¶rung des als
SachverstÃ¤ndigen benannten R2 nach Â§ 109 Abs. 1 SGG war nicht zu folgen. Es
kann hier dahingestellt bleiben, ob sich der Antrag nicht bereits durch das zuletzt
erklÃ¤rte EinverstÃ¤ndnis des BevollmÃ¤chtigten mit einer Entscheidung des
Senats nach Â§ 124 Abs. 2 SGG erledigt hatte (vgl. BSG, Beschluss vom 01.09.1999
â�� B 9 V 42/99 B â��, in juris). Denn das Gericht kann einen solchen Antrag
ablehnen, wenn durch die Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits verzÃ¶gert
werden wÃ¼rde und der Antrag nach der freien Ã�berzeugung des Gerichts in der
Absicht, das Verfahren zu verschleppen, oder aus grober NachlÃ¤ssigkeit nicht
frÃ¼her vorgebracht worden ist (Â§Â 109Â Abs. 2 SGG). Dies trifft hier zur
Ã�berzeugung des Senats zu. Eine solche VerzÃ¶gerung tritt ein, wenn sich wegen
der Beweisaufnahme nach Â§ 109 SGG der durch die erfolgte oder bevorstehende
Terminierung bereits ins Auge gefasste Zeitpunkt der Verfahrensbeendigung
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verschieben wÃ¼rde (MKLS/Keller, 13.Â Aufl. 2020, SGG Â§ 109 Rn. 11). Dies ist
hier der Fall, da eine Terminierung bereits in der VerfÃ¼gung vom 02.12.2021
angekÃ¼ndigt worden und sodann mit VerfÃ¼gung des Senatsvorsitzenden vom
17.12.2021 erfolgt war. Da der Senat die Begutachtung gemÃ¤Ã� Â§Â 109Â Abs.Â 1
Satz 2 SGG von einem Kostenvorschuss des KlÃ¤gers abhÃ¤ngig gemacht hatte,
wÃ¤re das Gutachten erst ab dem Eingang des Vorschusses bei der
Landesoberkasse am 10.12.2021 bzw. ab dem Eingang der Mitteilung am
17.12.2021 einzuholen gewesen. Die beantragte gutachterliche AnhÃ¶rung wÃ¼rde
damit schon im Hinblick auf die dem SachverstÃ¤ndigen Ã¼blicherweise
einzurÃ¤umende Frist von mindestens drei Monaten zu einer VerzÃ¶gerung des
Verfahrens fÃ¼hren.

Die Vorschrift des Â§ 109 Abs. 2 SGG ist dabei auch anzuwenden, wenn der
angeforderte Kostenvorschuss nicht innerhalb der von dem Senat gesetzten Frist
eingezahlt worden ist und dies auf grober NachlÃ¤ssigkeit beruht (vgl. LSG Baden-
WÃ¼rttemberg, Urteil vom 28.11.2005 â�� L 1 U 719/05 â��, in juris; im Ergebnis
Ã¼ber Â§ 202 SGG i.V.m. 379 Abs. 2 ZPO ebenso BSG, Urteil vom 23.07.1965 â�� 1
RA 243/63 â��, in juris). Der Kostenvorschuss ist erst am 10.12.2021 und damit weit
nach Ablauf der bis 17.09.2021 gesetzten Frist eingegangen. Einen Antrag auf
FristverlÃ¤ngerung hat der rechtskundig vertretene KlÃ¤ger nicht gestellt. Die
verspÃ¤tete Zahlung beruhte auch auf grober NachlÃ¤ssigkeit. Dies ist dann
anzunehmen, wenn die fÃ¼r eine ordnungsgemÃ¤Ã�e ProzessfÃ¼hrung
erforderliche Sorgfalt auÃ�er Acht gelassen wurde und nicht getan wird, was jedem
einleuchten muss (MKLS/Keller, 13. Aufl. 2020, SGG Â§ 109 Rn. 11). Selbst dann,
wenn der BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers davon ausgegangen sein sollte, dass die
Gewerkschaft den Kostenvorschuss rechtzeitig gezahlt haben sollte, stellte dies
keine ordnungsgemÃ¤Ã�e Kontrolle von Fristen dar. Die Kontrolle, ob Fristen
eingehalten sind, gehÃ¶rt zu den wichtigsten Pflichten von rechtskundigen
ProzessbevollmÃ¤chtigten. FÃ¼r die RechtssekretÃ¤re der D GmbH gelten insoweit
dieselben GrundsÃ¤tze wie fÃ¼r RechtsanwÃ¤lte (so LSG Baden-WÃ¼rttemberg,
Urteil vom 28.11.2005 â�� a.a.O., vgl. auch LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Beschluss
vom 28.05.2015 â�� L 8 U 2996/14 â��, in juris). Das Verhalten seines
BevollmÃ¤chtigten muss sich der KlÃ¤ger zurechnen lassen (Â§Â 73 Abs.Â 6 Satz 7
SGG i.V.m. Â§ 85 Abs.Â 2 ZPO).

Nach alledem war die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 31.08.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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